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Gesundheits- und Sozialdepartement 

Bahnhofstrasse 15 

6002 Luzern 
Telefon 041 228 60 84 
gesundheit.soziales@lu.ch 

www.lu.ch 
  

 

per E-Mail 

An die Vernehmlassungsadressatinnen 
und -adressaten gemäss Verteiler 

Luzern, 17. Mai 2023 
 
 

Entwurf kantonales Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die 

Förderung der Ausbildung in der Pflege, Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 28. November 2021 wurde die Volksinitiative «Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative) 
von der Schweizer Stimmbevölkerung angenommen. Der Bund hat am 16. Dezember 2022 
das auf acht Jahre befristete «Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich 
der Pflege» verabschiedet. Damit soll die erste Etappe der Pflegeinitiative, die sogenannte 
Ausbildungsoffensive, umgesetzt werden. Diese sieht die Förderung der Ausbildung von 
Pflegefachpersonen HF und FH mittels Beiträgen der Kantone an die praktische Ausbildung 
in Betrieben, an die Höheren Fachschulen für Pflege und an die Absolvierenden der Ausbil-
dung in Pflege HF und FH vor.  
 
Die Vorgaben des Bundesgesetzes sollen im Kanton Luzern mittels eines ebenfalls auf acht 
Jahre befristeten kantonalen Einführungsgesetzes umgesetzt werden. Dieses bestimmt die 
für den Vollzug zuständigen kantonalen Behörden und regelt die Voraussetzungen und den 
Umfang der bundesrechtlich vorgesehenen Beiträge und deren Finanzierung. Es soll zusam-
men mit dem betreffenden Bundesgesetz voraussichtlich Mitte 2024 in Kraft treten. 
 
Der Regierungsrat hat das Gesundheits- und Sozialdepartement ermächtigt, eine Vernehm-
lassung zum Entwurf des Einführungsgesetzes durchzuführen. 
 
Wir laden Sie ein, zum Entwurf und den Erläuterungen dazu bis spätestens am 24. August 
2023 Stellung zu nehmen. Wir bitten Sie, die teilweise Terminierung der Vernehmlassung in 
die Sommerferien zu entschuldigen. Das im Hinblick auf die Umsetzung des Bundesgeset-
zes vorgesehene Inkrafttreten der Vorlage auf Mitte 2024 lässt jedoch keinen späteren Ver-
nehmlassungszeitpunkt zu. 
 
Das Vernehmlassungsverfahren wird elektronisch durchgeführt. Sie finden sämtliche Doku-
mente und den Link auf den Online-Fragebogen unter Vernehmlassungen – Kanton Luzern. 
  

https://www.lu.ch/verwaltung/GSD/gsd_vernehmlassungen_stellungnahmen/gsd_vernehmlassung/vernehmlassung_detail?ID=344
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Bei Fragen zum Entwurf des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Förderung 
der Ausbildung in der Pflege steht Ihnen Alexander Duss, Stv. Leiter Fachbereich Gesundheit 
(Tel. 041 228 60 95, alexander.duss@lu.ch) gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Guido Graf 
Departementsvorsteher  

  
  

  
 
 
 
 
 

Verteiler: 

- alle Gemeinden des Kantons Luzern 
- Verband Luzerner Gemeinden VLG 
 
- CVP des Kantons Luzern 
- FDP des Kantons Luzern 
- SVP des Kantons Luzern 
- SP des Kantons Luzern 
- Grüne Partei des Kantons Luzern 
- Junge Grüne des Kantons Luzern 
- Grünliberale des Kantons Luzern 
 
- Bildungs- und Kulturdepartement 
- Finanzdepartement 
- Gesundheits- und Sozialdepartement 
- Justiz- und Sicherheitsdepartement 
- Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
- Staatskanzlei 
 
- Datenschutzbeauftragter des Kantons Luzern 
 

- Listenspitäler im Kanton Luzern 
- Curaviva Luzern 
- Senesuisse Kanton Luzern 
- Spitex Kantonalverband Luzern 
- Association Spitex privée Suisse  
- Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK, Sektion 

Zentralschweiz 
- XUND Bildungszentrum und OdA Gesundheit Zentralschweiz  

 
 
 

mailto:alexander.duss@lu.ch
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· alle Gemeinden des Kantons Luzern

· Verband Luzerner Gemeinden VLG



· CVP des Kantons Luzern

· FDP des Kantons Luzern

· SVP des Kantons Luzern

· SP des Kantons Luzern

· Grüne Partei des Kantons Luzern

· Junge Grüne des Kantons Luzern

· Grünliberale des Kantons Luzern



· Bildungs- und Kulturdepartement

· Finanzdepartement

· Gesundheits- und Sozialdepartement

· Justiz- und Sicherheitsdepartement

· Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

· Staatskanzlei



· Datenschutzbeauftragter des Kantons Luzern



· Listenspitäler im Kanton Luzern

· Curaviva Luzern

· Senesuisse Kanton Luzern

· Spitex Kantonalverband Luzern

· Association Spitex privée Suisse 

· Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK, Sektion Zentralschweiz

· XUND Bildungszentrum und OdA Gesundheit Zentralschweiz 
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